
Informationen zu den Abiturprüfungen ab 2010 / 2011
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 Die Abiturprüfung besteht aus fünf Teilen:

3 schriftliche Prüfungen:   1. Leistungskurs
2. Leistungskurs
3. Prüfungsfach (Grundkurs)

Mindestens eine dieser Prüfungen erfolgt in einem zentral geprüften Fach
- Deutsch, Mathematik oder Fremdsprache (VOGO § 23 (2) ).

mündliche Prüfung im 4. Prüfungsfach (Grundkurs)

5. Prüfungskomponente
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 Jeder Prüfungsteil fließt zu 20 % in den 2. Block

(Prüfungsblock) bei der Bewertung ein.

Jedes Prüfungsergebnis wird dabei vierfach gewertet.

Es können also maximal 300 Punkte erreicht werden.

Es müssen mindestens 100 Punkte erreicht werden.

Zusätzlich müssen in mindestens zwei Prüfungsfächern

(dazu zählt nicht die 5. Prüfungskomponente) und davon in

mindestens einem LK, mindestens 20 Punkte bei vierfacher     

Wertung des Prüfungsergebnisses erreicht werden.



5. Prüfungskomponente

3

Besonderheiten:

Zwei verschiedene Formen können gewählt werden:

1. BLL: besondere Lernleistung,

schriftliche Arbeit über 2 Semester +

Kolloquium

2. Präsentationsprüfung in einem weiteren Fach,

mündlich
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 BLL:

 Jedes Fach, welches in der Qualifikationphase vier Semester belegt wurde,
kann gewählt werden; d. h. auch ein Leistungsfach oder das 3./4. PF.

 Präsentationsprüfung:

 Das gewählte Referenzfach darf nicht 1.- bis 4. Prüfungsfach sein; es muss vier 
Semester belegt werden und als Prüfungsfach an
der Schule zugelassen sein.

 Als Begleitfachfach (Fächer übergreifender Aspekt) kann jedes Fach gewählt
werden, das mindestens zwei Semester belegt wurde.



Liste der möglichen Fächer für eine Präsentationsprüfung in einem weiteren 

Fach ( 5. Prüfungskomponente)  an der Max-Beckmann-Oberschule:
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 Deutsch

 Musik

 Bildende Kunst

 Englisch

 Französisch

 Latein

 Mathematik

 Physik

 Chemie

 Biologie

 Informatik

 Sport

 Darstellendes Spiel

 Beachten Sie bitte bei Ihrer Wahl, dass neben einem Referenzfach zusätzlich ein 
Begleitfach gewählt werden muss. Die beiden Fächer sollten unbedingt zueinander 
passen.



Zur Besonderen Lernleistung (BLL):
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Beachten Sie bitte folgende §§ bzw. Nummern der VO-GO bzw. AV 

Prüfungen:

VO-GO: § 44 (1,2,4)  

AV Prüfungen: Nr.21, Nr.23

Weitere Tipps und Anregungen können Sie den ausgeteilten

der Broschüre „Die fünfte Prüfungskomponente im Abitur“ entnehmen.



Zur Präsentationsprüfung als 5. Prüfungskomponente:
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 Beachten Sie bitte folgende §§ und Nummern der 

VO-GO bzw. AV Prüfungen:

VO-GO: § 44 (1,2,3)

AV Prüfungen: Nr.21, Nr.22

Weitere Tipps und Anregungen entnehmen Sie bitte

der Broschüre „Die fünfte 

Prüfungskomponente im Abitur“.



Ergänzende Anmerkungen 1:
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 Sport als Referenzfach für die Präsentationsprüfung:

Belegverpflichtung: 4 Sportpraxiskurse + 2 Sporttheoriekurse
im 3.- und 4. Semester

Einbringverpflichtung: mindestens der 2. Sporttheoriekurs;

maximal können eingebracht werden:
3 Sportpraxiskurse und der 2. Sport-
theoriekurs
oder 2 Sportpraxiskurse und beide
Sporttheoriekurse.



Ergänzende Anmerkungen 2:
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Allgemein gilt für die 5. Prüfungkomponente:

Der Abschlusskurs (4. Semester) des

Referenzfaches muss in die Gesamt-

qualifikation der Abiturprüfung eingebracht

werden.



Wichtiger Termin:
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 Abgabe des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars

mit Ihrer Unterschrift und der Unterschrift der 

betreuenden Lehrkraft  bis

spätestens zum Mittwoch, 27. 10. 2010!!!



11

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

und viel Erfolg bei der Themenfindung und 

Themenbearbeitung!

B. Spang ( aktualisiert am 30. 4.2010 )


